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Vertragsunterlagen zu Ihrer Bauwesenversicherung 

Fassung 01/2026 

 

 Inhaltsverzeichnis 

Einleitung: 

 Allgemeiner Teil der Sachversicherung (ABS) 

 Allgemeine Bedingungen für die Bauwesenversicherung durch Auftraggeber  

Anhang Auszüge aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 

Einleitung: 

- Der vereinbarte Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein 

(Polizze) und seinen Nachträgen.  

 
- Assekuradeur/Vertretung Österreich: 

Vereint VAG Assekuradeur GmbH 
Hof 780, 6866 Andelsbuch, Österreich 
Tel: 0043 (0) 551294111 
E-Mail: office@vereint.versicherung  
GISA: 802-34143018 
FN 557264g 

 
- Zuständiges Gericht: Für die aus diesem Versicherungsverhältnis entstehenden 

Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich das Gericht des österreichischen Wohnsitzes, Sitzes oder 

der Niederlassung des Versicherungsnehmers zuständig. 

 
- Risikoträger:  

Ostangler Brandgilde VVaG 
Flensburger Straße 5 
24376 Kappeln, Deutschland 
Tel: 0049 (0) 4642-91470 
E-Mail: info@oab.de 
 

- Satzung Ostangler Brandgilde VVaG 

Es gilt die aktuelle Satzung der Ostangler Brandgilde VVaG 
 

- Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 
 

Als weitere Vertragsgrundlagen gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden „Allgemeinen 

Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) 

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein 

und seine Nachträge. 
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Art. 1 Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die 

für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und 

vollständig anzuzeigen. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und 

schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflichten 

kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 des Versicherungsvertragsgesetzes 

(VersVG) 1958 (BGBL 2/1959 in der letztgültigen Fassung) vom Vertrag zurücktreten und wird 

diesfalls von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

Art. 2 Gefahrerhöhung  

1. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
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Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass eine Gefahrerhöhung ohne sein 
Wissen oder ohne seinen Willen eingetreten ist, hat er dem Versicherer unverzüglich schriftlich 
Anzeige zu erstatten. 

2. Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein, kann der Versicherer kündigen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer 
außerdem nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch Anwendung auf eine in der Zeit 
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsvertrages eingetretene Gefahrerhöhung, 
die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

4. Im Übrigen gelten die §§ 23 - 32 VersVG. 
 

Art. 3 Sicherheitsvorschriften   

1. Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, polizeiliche oder vereinbarte Sicherheits-
vorschriften oder duldet er ihre Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit einmonatiger Frist 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Verletzung bestanden hat. 

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach 
der Verletzung eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Versicherungsnehmers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn die 
Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen 
Einfluss auf den Umfang der Entschädigung gehabt hat oder wenn zur Zeit des 
Versicherungsfalles trotz Ablaufes der Frist die Kündigung nicht erfolgt war. 

3. Im Übrigen gilt § 6 VersVG. Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine 
Gefahrerhöhung verbunden, finden auch die Bestimmungen über die Gefahrerhöhung 
Anwendung. 
 

Art. 4 Prämie; Beginn und Ende des Versicherungsschutzes    

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie einschließlich der Nebengebühren gegen 
Aushändigung der Polizze, Folgeprämien einschließlich Nebengebühren an den in der Polizze 
festgesetzten Zahlungsterminen zu entrichten. 

2. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze, jedoch nicht vor dem darin 
festgesetzten Zeitpunkt. Wird die erste Prämie erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, 
alsdann aber binnen 14 Tagen oder ohne verschuldeten weiteren Verzug bezahlt, beginnt der 
Versicherungsschutz zu dem in der Polizze festgesetzten Zeitpunkt. 

3. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39, 39 a bzw. 91 VersVG. 
Die gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs auf rückständige Folgeprämien kann nur 
innerhalb eines Jahres nach Ablauf der nach §§ 39 bzw. 91 VersVG gesetzten Zahlungsfristen 
erfolgen. 

4. Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig 
aufgelöst, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die bis dahin verstrichene 
Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Endet der 
Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit, wegen Wegfalls des Interesses, gebührt dem 
Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt. Tritt der Versicherer nach § 38 (1) VersVG zurück, weil die erste Prämie nicht 
rechtzeitig gezahlt wurde, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

5. Hat der Versicherer mit Rücksicht auf die vereinbarte Vertragszeit eine Ermäßigung der Prämie 



 

4 
Vereint_Bed_Bauwesen_1.0_13012026 
 

gewährt (Dauerrabatt), kann er bei einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages die Nachzahlung 
des Betrages fordern, um den die Prämie höher bemessen wäre, wenn der Vertrag nur für den 
Zeitraum abgeschlossen worden wäre, während dessen er tatsächlich bestanden hat 
(Berechnung der Nachzahlung- siehe Polizze). Wird der Versicherungsvertrag nach einem 
Versicherungsfall vom Versicherer gekündigt, kann eine solche Nachzahlung nicht gefordert 
werden, es sei denn, dass die Kündigung durch den Versicherer wegen Arglist erfolgte. 

6. War die Prämie für mehrere Jahre vorausgezahlt, wird der Betrag einbehalten, den der 
Versicherer bei Abschluss der Versicherung für die abgelaufene Zeit berechnet haben würde; 
der Mehrbetrag wird zurückerstattet. 

 

Art. 5 Wirkung des Konkurses und des Ausgleichverfahrens    

Der Versicherer kann nach Eröffnung des Konkurses oder des Ausgleichverfahrens über das 

Vermögen bzw. der Anordnung der Zwangsverwaltung über die Liegenschaft des 

Versicherungsnehmers den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. 

 

Art. 6 Mehrfache Versicherung 

Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für das versicherte Interesse 

eine Versicherung gegen dieselben Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den anderen 

Versicherer und die Versicherungssumme anzuzeigen. 

 

Art. 7 Überversicherung; Doppelversicherung 

1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Auch wenn die 
Versicherungssumme den Versicherungswert übersteigt (Überversicherung), hat der 
Versicherer nicht mehr als die bedingungsgemäße Ersatzleistung zu erbringen. 

2. Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheblich, können der 
Versicherungsnehmer und der Versicherer nach § 51 VersVG eine Herabsetzung der 
Versicherungssumme und der Prämien verlangen. Eine tariflich festgelegte Mindestprämie 
bleibt unberührt. 

3. Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG. 

 

Art. 8 Veräußerung der versicherten Sache  

Auf die Veräußerung der versicherten Sache finden die Bestimmungen der §§ 69 bis 71 VersVG 

Anwendung. 

Art. 9 Versicherung für fremde Rechnung 

Auf die Versicherung für fremde Rechnung finden die Bestimmungen der §§ 74 bis 80 VersVG 

Anwendung. 

 

Art. 10 Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung 

1. Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Ersatzleistung des Versicherers, und zwar 
ist die Ersatzleistung für die unter jeder einzelnen Position der Polizze versicherten Sachen 
durch die für die betreffende Position angegebene Versicherungssumme begrenzt. 
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2. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert, siehe die Bestimmungen 
über den Versicherungswert in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden 
Sachversicherungssparte zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), wird 
der Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert 
ersetzt. Ob eine Unterversicherung vorliegt, ist für jede Position der Polizze gesondert 
festzustellen.  

        

Art. 11 Sachverständigenverfahren  

1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass Ursache und Höhe des Schadens durch 
Sachverständige festgestellt werden. Die Entscheidung der Sachverständigen ist dann nicht 
verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die 
Feststellung erfolgt in diesem Fall durch gerichtliches Urteil. Das Gleiche gilt, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gelten, soweit im Folgenden nicht Abweichendes    
bestimmt wird, die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über Schiedsgerichte: 
 
a) Jeder Vertragspartner ernennt einen Sachverständigen. Jeder Vertragspartner kann den 

anderen unter Angabe des von ihm gewählten Sachverständigen zur Ernennung des 
zweiten Sachverständigen schriftlich auffordern. Erfolgt diese Ernennung nicht binnen zwei 
Wochen nach Empfang der Aufforderung, wird auf Antrag des anderen Vertragspartners 
der zweite Sachverständige durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht 
ernannt. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. Beide Sachverständige 
wählen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie sich 
nicht, wird der Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder beider Vertragspartner 
durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht ernannt.  

b) Die Sachverständigen reichen ihre Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer ein. Weichen die Ergebnisse der Feststellung voneinander ab, 
übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strittig 
gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen und reicht seine 
Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer ein. 

c) Jeder Vertragspartner trägt die Kosten seines Sachverständigen; die Kosten des Obmannes 
tragen beide zur Hälfte.   

 
3. Aufgrund der Feststellung der Sachverständigen oder des Obmannes wird die Entschädigung 

berechnet. 
4. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Pflichten des Versicherungsnehmers im 

Schadenfall nicht berührt. 
 
 

Art. 12 Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles; Obliegenheitsverletzung 

       nach Eintritt des Versicherungsfalles 

1. Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen den Versicherungsfall vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, 
ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von jeder Verpflichtung zur Leistung 
aus diesem Versicherungsfall frei. Werden von den in Abs. 1 genannten Personen nach Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllende Obliegenheiten grobfahrlässig oder vorsätzlich verletzt, 
tritt Leistungsfreiheit nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG ein. 

2. Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen wegen des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei der 
Feststellung der Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschädigung begangenen 
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Betruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die 
Leistungsfreiheit als festgestellt. 
 

Art. 13 Fälligkeit der Entschädigung 

1. Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch 
unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem 
Begehren nach einer Geldleistung schriftlich eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus 
welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet werden konnten und der Versicherer 
diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Versicherungsfalles kann der Versicherungsnehmer als 
Teilzahlung den Betrag verlangen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. Der Lauf 
der Frist ist gehemmt, solange infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

3. Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben, 
 

a) wenn Zweifel über die Berechtigung des Versicherungsnehmers zum Zahlungsempfang 
bestehen, bis zur Beibringung des erforderlichen Nachweises;  

b)  wenn eine polizeiliche oder strafgerichtliche Untersuchung aus Anlass des Schadens 
gegen  

   den Versicherungsnehmer eingeleitet wurde, bis zur Erledigung dieser Untersuchung. 
 

4. Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr gerichtlich 
geltend gemacht wird, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den 
erhobenen Anspruch zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde 
gelegten Tatsache und der diesbezüglichen gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung sowie 
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.  

5. Im Übrigen gelten die §§ 11 und 12 VersVG. 
 

Art. 14 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Hat nach Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer seine Leistungsverpflichtung dem 
Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt, eine Leistung erbracht oder die Erbringung der 
fälligen Versicherungsleistung verweigert, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, den 
Versicherungsvertrag zu kündigen. Ein solches Kündigungsrecht besteht auch, wenn es über 
die Erbringung der Versicherungsleistung zu einem Sachverständigenverfahren oder zum 
Rechtsstreit kommt. Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit Anerkennung der 
Leistungspflicht, Erbringung einer Leistung oder der Verweigerung der fälligen 
Versicherungsleistung oder der Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenausschusses 
oder seid Eintritt der Rechtskraft eines im Rechtsstreit über die Versicherungsleistung 
ergangenen Urteils zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat 
einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode kündigen.  

2. Für die Kündigung nach einem Versicherungsfall gilt Folgendes:  
 
a) Hat nach dem Eintritt des Versicherungsfalles der Versicherer seine Verpflichtung zur 

Leistung der Entschädigung dem Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die 
Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum 
Rechtsstreit kommen zu lassen. 
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b) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit der Anerkennung der Entschädi-
gungspflicht oder der Verweigerung der Entschädigung oder seid Eintritt der Rechtskraft 
des im Rechtstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils zulässig. Der Versicherer hat eine 
Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherer kann nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.  

 

Art. 15 Rückgriffsrecht 

Auf das Rückgriffsrecht findet die Bestimmung des § 67 VersVG Anwendung. 

 

Art. 16 Form der Erklärungen; Änderung der Versicherungsbedingungen 

Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer eine Änderung der Bedingungen 

vorzuschlagen. Die Änderung ist dem Versicherungsnehmer schriftlich mitzuteilen und gilt als 

genehmigt, sofern der Versicherungsnehmer nicht bis zum Ablauf des Monats, der dem Zugang 

der Mitteilung folgt, schriftlich widerspricht. In der Mitteilung hat der Versicherer den 

Versicherungsnehmer auf das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die Rechtsfolgen 

eines unterlassenen Widerspruchs besonders hinzuweisen. Die Änderung der Bedingungen 

wird mit dem in der Mitteilung genannten Zeitpunkt wirksam, frühestens jedoch mit dem 

Ablauf der Widerspruchsfrist. 

 

Art. 17 Automatische Vertragsverlängerung 

Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag um 

jeweils ein Jahr, wenn er nicht rechtzeitig gekündigt wird. Zu Versicherungsverträgen, deren 

Abschluss zum Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört 

(Unternehmerverträge), ist der Vertrag spätestens drei Monate, zu anderen Verträgen 

(Verbraucherverträge) spätestens ein Monat vor Ablauf zu kündigen. Für die Erklärung der 

Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor bestimmten 

Frist von einem Monat bzw. von drei Monaten, zur Verfügung. Zu Verbraucherverträgen ist 

vereinbart, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der 

Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung frühestens vier Monate, spätestens aber 

drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit besonders hinweisen wird. 

 Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kündi-

 gung.   
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Allgemeine Bedingungen für die Bauwesenversicherung durch Auftragsgeber  

 

Versicherte und nicht versicherte Sachen 

Art. 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versicherte Sachen 

Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im Versicherungsvertrag 
bezeichnete Bauvorhaben (Neubau) einschließlich dazugehöriger Außenanlagen). 

2. Zusätzlich versicherbare Sachen 

 Nur wenn dies gesondert vereinbart ist, sind zusätzlich versichert  

 a) Medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrichtungen; 

 b) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und sonstige selbstständige 
elektronische Anlagen 

 c) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert; 

 d) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe; 

e) Baracken, Bauwagen, Rüstungen, Schalungen und Stützen- gem. der österreichischen 
Baugeräteliste (ÖBGL). 

f) Maßnahmen für die Wasserhaltung; 

 g) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der Lieferungen und 
Leistungen sind; 

   

3. Nicht versicherte Sachen 

 Nicht versichert sind 

 a) Wechseldatenträger; 

 b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestandteile einzubauende 
Einrichtungsgegenstände; 

 c) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke; 

 d) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie Ausrüstungen, Zubehör und 
Ersatzteile; 

 e) Kleingeräte und Handwerkzeuge; 

 f) Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte sowie Signal- und 
Sicherungsanlagen; 

 g) Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlschalungen, Schalwagen und Vorbaugeräte, ferner 
Baubüros, Baubuden, Baucontainer, Baubaracken, Werkstätten, Magazine, Labors und 
Gerätewagen; 

 h) Fahrzeuge aller Art; 

 i) Akten, Zeichnungen und Pläne; 

 j) Gartenanlagen und Pflanzen. 

 k) Geld, geldwerte Zeichen (z.B. Brief- und Stempelmarken) und Wertpapiere 

 

Art. 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
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Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen 

oder Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachschaden). 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Auftraggeber oder die beauftragten Unternehmen 
oder deren Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die 
im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, 
wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet. Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der 
Leistungsfreiheit bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadenereignisses gemäß § 61 
Vers.VG. 
Vom Verzicht auf den Einwand ausgenommen bleiben hingegen mitversicherte 

Unternehmen. 

2. Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden 

 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer Entschädigung für  

 a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versicherter Bestandteile; 

 b) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung  

 c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, das durch Gewässer 

beeinflusst wird, infolge von  

aa) ungewöhnlichem Hochwasser; 

bb) außergewöhnlichem Hochwasser. 

d) Extended Maintenance (36 Monate) 

 Während der Gewährleistungsfrist (ÖNORM B 2110) leistet der Versicherer 

Entschädigung für Schäden an der versicherten Bauleistung, 

-  die vom Versicherungsnehmer (Versicherten) durch auszuführende Handlungen oder 

Gewährleistungsarbeiten (Mängelbehebungen) verursacht werden. Voraussetzung 

ist, dass die Handlungen oder Arbeiten zur Erfüllung der bauvertraglich vereinbarten 

Verpflichtungen des Versicherungsnehmers (Versicherten) durchgeführt werden. 

- deren Ursache während der versicherten Bauzeit (vor der Übernahme durch den 

Auftraggeber) auf der Baustelle gesetzt wurde. 

Bei der Berechnung der Entschädigung sind jene Kosten abzuziehen, die aufzuwenden 

sind, um den Mangel nicht neuerlich entstehen zu lassen. 

Sachschäden, die durch Planung und/oder Berechnung und/oder Begutachtung 

verursacht werden, sind vom Versicherungsschutz gemäß dieser Klausel 

ausgeschlossen. 

Diese vorliegende Deckung gilt subsidiär zu bestehenden anderweitigen 

Versicherungen. 

3. Nicht versicherte Schäden 

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

 a) Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger versicherter 

Sachen; 

 b) Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem Gebäude fest verbunden sind; 
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 c) Schäden durch Zerkratzen, Verschrammen oder sonstige Verletzung der Oberfläche, 

die nur Schönheitsfehler darstellen.  

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 

Schäden 

 a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten;  

 b) durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen 

Verhältnisse gerechnet werden muss; 

Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Witterungsschaden infolge eines 

anderen entschädigungspflichtigen Schadens entstanden ist; 

 c) normale Witterungseinflüsse, mit denen auf Grund der Jahreszeit und der örtlichen 

 Verhältnisse zu rechnen war; hierzu Klarstellung: „normale Witterungseinflüsse“: als 

Witterungseinflüsse, mit denen aufgrund der Jahreszeit nicht zu rechnen war, gelten 

Ereignisse mit einer statistischen Eintrittswahrscheinlichkeit von höchstens 1 x in 10 

Jahren „10-jähriges Ereignis“;  

 d) durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redundante Anlagen zur Wasserhaltung; 

redundant sind die Anlagen, wenn sie die Funktion einer ausgefallenen Anlage ohne 

zeitliche Verzögerung übernehmen können und über eine unabhängige 

Energieversorgung verfügen; 

 e) während und infolge einer Unterbrechung der Arbeiten auf dem Baugrundstück oder 

einem Teil davon von mehr als drei Monaten; 

 f) durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle beanstandet oder 

vorschriftswidrig noch nicht geprüft wurden; 

 g) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand; 

 h) durch Innere Unruhen; 

 i) durch Streik, Aussperrung und Verfügungen von hoher Hand; 

 j) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

 k) Erdbeben 

Art. 3  Versicherte Interessen 

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers (Bauherr oder sonstiger 

Auftraggeber). 

2. Versichert ist das Interesse aller Unternehmer, die an dem Vertrag mit dem Auftraggeber 
beteiligt sind, einschließlich der Subunternehmer, jeweils mit ihren Lieferungen und 
Leistungen, soweit diese Personen auf Grund bestehenden Kauf- oder Werkverträge im 
Umfang der ÖNORM B 2110 die versicherten Gefahren und Schäden zu tragen haben. 

3. Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder einem versicherten Unternehmer in 

Zusammenhang mit einem entschädigungspflichtigen Schaden zustehen, gehen auf den 

Versicherer, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, auch dann über, wenn sie sich gegen 

einen anderen Versicherten richten. 

4. Die Versicherten sind auch für die Erfüllung der Obliegenheiten gemäß Artikel 10 neben 

dem Versicherungsnehmer verantwortlich. 
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Art. 4 Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Versicherungsort sind die 
im Versicherungsvertrag bezeichneten räumlichen Bereiche der Baustelle. 

So weit vereinbart, besteht Versicherungsschutz auch auf den Transportwegen zwischen den 
im Versicherungsvertrag bezeichneten räumlich getrennten Bereichen. 

Art. 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung 

 1.  Versicherungswert 

 a) Der Versicherungswert sind die endgültigen Herstellungskosten für das gesamte 
versicherte Bauvorhaben einschließlich der Stundenlohnarbeiten, der Eigenleistungen 
des Bauherrn und des Neuwertes der Baustoffe und Bauteile sowie hierfür anfallende 
Kosten für Anlieferung und Abladen. 
Ist die Versicherung von weiteren Sachen vereinbart, so ist deren Versicherungswert 
der Neuwert. 

 b) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die 
Umsatzsteuer einzubeziehen. 

 c) Nicht berücksichtigt werden  

aa) Grundstücks- und Erschließungskosten; 
bb) Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- und Ingenieurgebühren, 

Finanzierungskosten und behördliche Gebühren. 

2.  Versicherungssumme  

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im 

Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.  

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten Lieferungen und Leistungen 

eine vorläufige Versicherungssumme in Höhe des zu erwartenden Versicherungswertes 

vereinbart. 

Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungssumme auf Grund eingetretener 

Veränderungen endgültig festzusetzen. Hierzu sind dem Versicherer Originalbelege 

vorzulegen, z.B. die Schlussrechnung.  

Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versicherungswert zu entsprechen. 

Wird als Versicherungssumme die Berechnungsgrundlage der Eigenheimversicherung auf 

Basis der verbauten Flächen gewählt und ist das Bauprojekt sowohl im Rahmen der 

Bauwesenversicherung als auch der Eigenheimversicherung beim selben Versicherer 

versichert, verzichtet der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung sowie auf 

die Vorlage von Originalbelegen. 

3. Unterversicherung 

Unterversicherung besteht, wenn 

 a) die Versicherungssumme für Lieferungen und Leistungen ohne Einverständnis des 

Versicherers nicht im vollen Umfang gebildet worden ist; 

 b) für weitere versicherte Sachen der Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des 

Versicherungsfalles höher als die Versicherungssumme ist. 
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Art. 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens  

 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei 

Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 

des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers 

macht. 

 b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen 

betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies 

gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.  

 c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer 

Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 

diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

 d)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des 

Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten  

 a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems, 

welche für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der 

Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem 

Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese 

Daten gespeichert waren. 

 b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert. 

 c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen 

betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position. 

3. Zusätzliche Kosten  

  Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die nachfolgend 

genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf 

erstes Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht 

dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 

 a) Schadensuchkosten in Verbindung mit einem ersatzpflichtigen Sachschaden 

 b) zusätzliche Aufräumungskosten für den Fall, dass infolge von Aufräumungskosten die 

Versicherungssumme überschritten wird; 

 c) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der Bauleistung sind. 

 d) Mehrkosten im Zuge der Schadenbehebung wie Überstunden, Sonntags-Feiertags-und 
Nachtarbeit, Eil- Expressfrachten, Luftfrachten 

 e) Transport und Deponiekosten 

Art. 7 Umfang der Entschädigung 

 1. Wiederherstellungskosten 
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 a) Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der Kosten, die aufgewendet werden 

müssen, um einen Zustand wiederherzustellen, der dem Zustand unmittelbar vor 

Eintritt des Schadens technisch gleichwertig ist. 

  Der Zeitwert von Resten und Altteilen wird angerechnet. 

Bei Totalschäden an versicherten Hilfsbauten und Bauhilfsstoffen leistet der 

Versicherer Entschädigung für das Material nur in Höhe des Zeitwertes. 

 b) Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflichtigen Schaden, so leistet der 

Versicherer Entschädigung unter Abzug der Kosten, die zusätzlich aufgewendet werden 

müssen, damit der Mangel nicht erneut entsteht. 

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Vermögensschäden;  

bb) Schadensuchkosten und zusätzliche Aufräumungskosten, soweit nicht 

besondere Versicherungssummen vereinbart sind; 

cc) Mehrkosten durch Änderung der Bauweise, durch Verbesserungen gegenüber 

dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des Schadens, durch behelfsmäßige 

Maßnahmen oder durch Luftfracht. 

2. Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines versicherten Unternehmers gehen  

a) Bei Schäden, die zu Lasten eines versicherten Unternehmers gehen, der die 

Bauleistung ausgeführt hat, leistet der Versicherer für die Kosten für Wiederherstellung 

in eigener Regie des Unternehmers Entschädigung ohne Zuschläge für 

aa) Wagnis und Gewinn; 

bb) nicht schadenbedingte Baustellengemeinkosten; 

cc) allgemeine Geschäftskosten.  

  Dies gilt auch für Eigenleistungen des Bauherrn. 

b) Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so werden 90 Prozent der Preise 

ersetzt, die in dem Bauvertrag vereinbart oder auf gleicher Grundlage ermittelt worden 

sind. 

 Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zuschlägen gemäß Nr. 2 a) aa bis b) cc 

berücksichtigt. 

c) Unabhängig von den Preisen des Bauvertrages kann über die 

Wiederherstellungskosten nur mit Zustimmung des Versicherers abgerechnet werden, 

die jedoch erteilt werden muss, wenn der versicherte Unternehmer sie aus wichtigem 

Grund verlangt. 

d) Soweit über Stundenlohnarbeiten unabhängig von den Preisen des Bauvertrages 

abgerechnet werden kann, sind zu ersetzen 

aa) die für die Baustelle geltenden tariflichen Stundenlöhne für Bau-, Montage- 

und Werkstattarbeiten zuzüglich tariflicher Zulagen für Erschwernis, 

Schmutzarbeit usw.; 
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bb) tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten, 

soweit solche Zuschläge in den Herstellungskosten enthalten sind, und soweit 

der Ersatz dieser Kosten außerdem besonders vereinbart ist; 

cc) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) aa und d) bb, und zwar in Höhe von 

100 Prozent, wenn nicht ein anderer Satz vereinbart ist; 

dd) notwendige und schaden-bedingte Lohnnebenkosten, soweit sie in der 

Versicherungssumme enthalten sind; 

ee) übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit solche Kosten als Teil der 

Herstellungskosten in der Versicherungssumme enthalten sind; 

ff) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) dd und 2 d) ee, auf Beträge gemäß 

Nr. 2 d) dd jedoch nur, soweit sie lohnsteuerpflichtig sind; der Zuschlag beträgt 

65 Prozent, wenn nicht ein anderer Satz vereinbart ist. 

e) Soweit ein versicherter Unternehmer über das Vorhalten eigener Baugeräte für die Zeit 

ihres Einsatzes zwecks Beseitigung des Schadens unabhängig von den Preisen des 

Bauvertrages abrechnen kann, sind zu ersetzen. 

aa) entstandene Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe. 

 Damit sind die Kosten für Abschreibung und Verzinsung sowie für 

 Reparaturen der Baugeräte abgegolten. 

 

f) Soweit über Transporte unabhängig von den Preisen des Bauvertrages abgerechnet 

werden kann, sind die angemessenen ortsüblichen Kosten zu ersetzen.  

  Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten werden nur ersetzt, soweit dies 

  besonders vereinbart ist.   

g) Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige Unterlagen vorzulegen. Aus diesen 

Unterlagen müssen sich ergeben: 

aa) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung; 

bb) die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze; 

cc) Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen nach Nr. 2 d) aa und Lohnnebenkosten 

nach Nr. 2 d) dd; 

dd) die Höhe der übertariflichen Löhne und Zulagen sowie der Zuschläge für 

Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, soweit sie nach Nr. 2 d) 

bb und 2 d) ee entschädigungspflichtig sind. 

h) Durch die Zuschläge nach Nr. 2 d) cc sind abgegolten: 

aa) lohnabhängige Kosten, insbesondere für tarifliche und gesetzliche soziale 

Aufwendungen, sowie vermögenswirksame Arbeitgeberzulagen; 

bb) Kosten für Löhne und Gehälter aller Personen, die an der Wiederherstellung 

und Aufräumung nur mittelbar beteiligt sind; die Arbeiten von Meistern und 

Polieren werden, wie Stundenlohnarbeiten gemäß Nr. 2 d) aa berücksichtigt; 
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cc) Kosten für die Beförderung von Personen zur Baustelle und zurück, soweit sie 

nicht Lohnnebenkosten gemäß Nr. 2 d) dd sind; 

dd) alle sonstigen schadenbedingten Gemeinkosten, z. B. Bürokosten; 

ee) Kosten infolge betrieblicher Störungen und dergleichen; 

ff) Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für Nebenfrachten und für Nebenstoffe in 

geringen Mengen; 

gg) Kosten für das Vorhalten von Handwerkzeugen, Kleingeräten und Gerüsten mit 

einer Arbeitsbühne bis zu 2 m Höhe; 

hh) Kosten für Einrichtung und Betrieb der Werkstatt (einschließlich 

Gehaltskosten) sowie für das Vorhalten der Werkstatteinrichtung; 

ii) Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der Werkstatt. 

3. Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistungen Dritter 

a) Lieferungen und Leistungen Dritter kann der versicherte Unternehmer für Material und 

in Ausnahmefällen mit Zustimmung des Versicherers auch sonst in Anspruch nehmen. 

b) Unter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer Entschädigung für den 

Rechnungsbetrag in den vereinbarten Grenzen sowie außerdem pauschal für 

schadenbedingte Geschäftskosten des versicherten Unternehmers, und zwar bei 

einem Rechnungsbetrag 

aa) bis zu 2.500 € in Höhe von 5 Prozent dieses Betrages; 

bb) von mehr als 2.500 € in Höhe von 5 Prozent aus 2.500 € zuzüglich 3 Prozent des 

Mehrbetrages. 

4. Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten eines versicherten Unternehmers 

gehen 

Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines versicherten Unternehmers gehen, der die 
Bauleistung ausgeführt hat, gelten als entschädigungspflichtige Wiederherstellungskosten 
nur Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen Dritter, und zwar in dem Umfang, in 
dem die Rechnungsbeträge schadenbedingt und der Höhe nach angemessen sind. 
Angemessen sind in der Regel die Sätze des Leistungsverzeichnisses des für das 
Bauvorhaben verantwortlichen Bauleiters. Ist der Auftraggeber zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Mehrwertsteuer in die Entschädigung einzubeziehen. 

5. Weitere Kosten 

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die 
Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer im 
Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungssummen. 

 

6. Grenze der Entschädigung 

Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen. 

7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis 6 ermittelten 
Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu 
dem Versicherungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 
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8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit  

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den Schaden grob fahrlässig 
herbeigeführt, verzichtet der Versicherer auf den Einwand der Leistungsfreiheit bei grob 
fahrlässiger Herbeiführung des Schadenereignisses gemäß § 61 Vers.VG. 
Vom Verzicht auf den Einwand ausgenommen bleiben hingegen mitversicherte 

Unternehmen. 

9. Selbstbehalt 

Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt. 
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. 

Art. 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung  

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und 

zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als 

Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende 
Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des 
Schadens geleistet wird – ab Fälligkeit zu verzinsen; 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent.  

3. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeitraum nicht zu 

berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 

nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung des Versicherers 

abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer 

sie aus wichtigem Grund verlangt. 

Art. 9 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass der 

Schaden in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer 

auch gemeinsam vereinbaren. 
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2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum 

Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren 

Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 

Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu 

benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 

Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für 

den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch 

den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber 

des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, 

ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder 

mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen 

dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die 

Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die 

Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 

Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der 

Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 

frühestens erkennbar war; 

  b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten 

versicherten Sachen mit deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie 

deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;  

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zustand vor 

Schadeneintritt erforderlichen Kosten;  

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. 

Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 

Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen 

Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen 

und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
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Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien 

verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 

erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der 

Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. 

Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 

oder sie verzögern. 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres 

Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers nicht berührt. 

Art. 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Versicherungsfalles 

 1. Der Versicherungsnehmer (Versicherte) hat dem Versicherer jede Änderung der Gefahr   
                   unverzüglich schriftlich anzuzeigen, insbesondere jede wesentliche 
 

a) nachträgliche Erweiterung des Bauvorhabens; 
b) Änderung der Bauweise; 
c) Unterbrechung der Bauarbeiten, die über die Dauer von 3 Monaten hinausgehen. 
 

2. Als wesentlich im Sinne des Pkt. 1 gelten alle Umstände, die Einfluss auf die  
 versicherten Gefahren haben. 

 
3.  Verletzt der Versicherungsnehmer (Versicherte) eine der angeführten Obliegenheiten, 

so ist der Versicherer nach Maßgabe der Bestimmungen des § 6, Abs. 1, 1a und 2 
VersVG von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

4. Die Bestimmungen der §§ 23 bis 31 VersVG über die Gefahrenerhöhung werden durch  
    die vorstehenden Punkte 1 bis 3 nicht berührt. 

 

Art. 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei Eintritt des Versicherungsfalles 

 1. Der Versicherungsnehmer hat:  

a) den Versicherungsfall dem Versicherer unverzüglich schriftlich, nach Möglichkeit  
     fernschriftlich, anzuzeigen; 
b) bei Verlust der versicherten Sachen im Sinne des Art. 2 Nr. 2 a unverzüglich Anzeige bei     

  der zuständigen Sicherheitsbehörde bzw. Polizeidienststelle zu erstatten und sich dies 
  auch bestätigen zu lassen; 

c) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern. Er hat in diesem  
    Zusammenhang – wenn die Umstände es gestatten – die Weisungen des Versicherers 

          einzuholen und zu befolgen; 
d) das Schadenbild durch Lichtbildaufnahmen festzuhalten; 
e) das Schadenbild bis zu einer Besichtigung durch den Beauftragten des Versicherers  
     nicht zu verändern, ausgenommen 

- soweit Sicherheitsgründe Eingriffe erfordern; 
- soweit die Eingriffe den Schaden mindern; 
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- nachdem der Versicherer zugestimmt hat; 
- falls die Besichtigung nicht unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche  
seit Eingang der Anzeige des Versicherungsfalles gem. lit. a) stattgefunden hat; 

f) einem Beauftragten des Versicherers jederzeit die Prüfung von Ursache, Zeitpunkt,  
 Verlauf, Kausalität, Höhe und Art des Schadens zu gestatten und ihm auf Verlangen alle 
 für die Feststellung der Versicherungsleistung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Einsichtnahmen zu gewähren sowie Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 

g) seiner Kostenaufstellung unaufgefordert ordnungsgemäße und vollständige Belege  
    beizufügen. 
 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer (Versicherte) eine der in Pkt. 1 angeführten 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe der Bestimmungen des § 6, Abs. 
3 bzw. § 62, Abs. 2 VersVG von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
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Anhang 
 
Auszüge aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 

§ 6. 

 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem 
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte 
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb 
eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei 
denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so 
kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko 
und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die 
vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von 
Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch den 
Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung 
einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so 
kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang, der dem Versicherer obliegenden Leistung 
gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die 
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, 
die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die 
erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit 
die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang, der dem 
Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist 
unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem 
Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die 
Obliegenheit mitgeteilt wird. 

§ 11. 

 (1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der 
Leistung des Versicherers nötigen Erhebungen fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der 
Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Versicherers 
verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet, werden konnten, und der Versicherer diesem Verlangen 
nicht binnen eines Monats entspricht. 

(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles nicht beendet, so kann der 
Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung Abschlagszahlungen in der Höhe des Betrages verlangen, den 
der Versicherer nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat. 

(3) Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange die Beendigung der Erhebungen infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers gehindert ist. 

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer von der Verpflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, befreit wird, ist 
unwirksam. 

§ 12. 

 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt 
die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten 
dieses Recht nicht bekanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen 
einer in geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer 
der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach 
zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres 
gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber dem 
erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist 
verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch 
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und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung 
des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 16. 

 (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der 
Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss 
auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel 
als erheblich. 

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider der Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der 
Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat. 

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer, den nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch ausgeschlossen, 
wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer einen 
Umstand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann dieser 
vom Vertrag nur dann zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig unterblieben ist. 

§ 17. 

 (1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand eine unrichtige 
Anzeige gemacht worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist. 

§ 18. 

  Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände anhand von vom Versicherer in geschriebener Form gestellter Fragen 
anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht ausdrücklich und genau 
umschrieben gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

§ 19. 

 Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht abgeschlossen, so kommen 
für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und 
die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines 
erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 
noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt. 

§ 20. 

 (1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 

(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklären. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit dieses 
Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen. 

§ 21. 

 Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung 
gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt 
des Versicherungsfalls oder soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 22. 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 23. 

(1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung der 
Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers 
vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 

§ 24. 

 (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des 
Versicherungsnehmers, so muss dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen sich gelten lassen. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Erhöhung bestanden hat. 
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§ 25. 

 (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden des 
Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, dass ihm in diesem 
Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr bekannt war. 

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die 
Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang 
der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 26. 

 Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch 
das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der 
Menschlichkeit veranlasst wird. 

§ 27. 

 (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr 
ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat 
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 
dem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Erhöhung bestanden hat. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich 
Anzeige zu machen. 

(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände verursacht, die nicht nur auf die Risken bestimmter 
Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von Rechtsvorschriften, so erlischt das Kündigungsrecht des 
Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden. 

§ 28. 

 (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in 
welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr 
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des 
Versicherers gehabt hat. 

§ 29. 

 Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann nicht in 
Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung der 
Gefahr nicht berührt werden soll. 

§ 30. 

 Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages 
eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

§ 31. 

 (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Kapitels zum Rücktritt oder zur 
Kündigung berechtigt ist, nur für einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so 
steht dem Versicherer das Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass 
für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht geschlossen hätte. 

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für einen Teil der Gegenstände oder Personen 
Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündigen; die 
Kündigung kann jedoch nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in 
welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Erhöhung der 
Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die 
Versicherung bezieht, so ist die Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung entsprechend anzuwenden. 
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§ 32. 

 Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer bestimmte Obliegenheiten zum Zweck der Verminderung der 
Gefahr oder zum Zweck der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr übernimmt, wird durch die Vorschriften dieses Kapitels 
nicht berührt. 

§ 38. 

 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der 
Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom 
Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch 
nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der 
rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den 
Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39. 

 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der 
eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist 
verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der 
Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der 
Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung 
der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu 
machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der 
Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem 
Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 51. 

 (1) Wenn die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, kann 
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die 
Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges 
verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen nach Abs. 1 
mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung abstellen. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst am Schluss der 
Versicherungsperiode zu zahlen. 

(4) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht ab, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig. 

(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 59. 

(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem 
einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), 
so sind die Versicherer in der Weise zur ungeteilten Hand verpflichtet, dass dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für 
den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als 
den Betrag des Schadens verlangen kann. 

(2) Die Versicherer sind nach Maßgabe der Beträge, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber 
vertragsmäßig obliegt, untereinander zum Ersatz verpflichtet. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht 
anzuwenden, so kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, vom anderen Versicherer nur dann Ersatz 
verlangen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zum Ersatz verpflichtet ist. 
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(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

§ 60. 

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Doppelversicherung abgeschlossen, so kann er verlangen, dass der später abgeschlossenen Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie, auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer abgeschlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer nur die 
verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

(3) Die Aufhebung oder Herababsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. 
Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich 
geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat. 

§ 67. 

 (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein 
zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus 
dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden 
vorsätzlich verursacht hat. 

§ 71. 

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom 
Veräußerer unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und 
die Veräußerung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang, der 
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist. 

§ 74. 

 (1) Die Versicherung kann von demjenigen, welcher den Vertrag mit dem Versicherer abschließt, im eigenen Namen für einen 
anderen, mit oder ohne Benennung der Person des Versicherten, genommen werden (Versicherung für fremde Rechnung). 

(2) Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so ist, auch wenn der andere benannt wird, im Zweifel anzunehmen, 
dass der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt. 

§ 75. 

 (1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die 
Übermittlung eines Versicherungsscheines kann jedoch nur der Versicherungsnehmer verlangen. 

(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers über seine Rechte nur dann verfügen und diese Rechte 
nur dann gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz eines Versicherungsscheines ist. 

§ 76. 

 (1) Der Versicherungsnehmer kann, über die dem Versicherten aus dem Versicherungsvertrag zustehenden Rechte im 
eigenen Namen verfügen. 

(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherten nur dann zur 
Annahme der Zahlung und zur Übertragung der Rechte des Versicherten befugt, wenn er im Besitz des Scheines ist. 

(3) Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber nachweist, dass 
der Versicherte seine Zustimmung zur Versicherung erteilt hat. 

§ 77. 

 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls über das Vermögen des Versicherten ein 
Insolvenzverfahren eröffnet ist, dem Insolvenzverwalter beziehungsweise dem Treuhänder der Gläubiger den 
Versicherungsschein auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache 
zustehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den 
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Versicherer und nach der Einziehung der Forderung aus der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und dessen 
Gläubigern befriedigen. 

§ 78. 

 Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, kommt bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten in Betracht. 

§ 79. 

 (1) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 
eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten abgeschlossen und beim Abschluss das Fehlen 
des Auftrages dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser die Einwendung, dass der Vertrag ohne Wissen des 
Versicherten abgeschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen. 

§ 80. 

 (1) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass die Versicherung für einen anderen genommen werden soll, so gilt sie als für 
eigene Rechnung genommen. 

(2) Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, dass 
unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert ist, so sind die Vorschriften der §§ 75 bis 79 
anzuwenden, wenn sich ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist. 

§ 91. 

Bei der Gebäudeversicherung muss die im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende 
Zahlungsfrist mindestens einen Monat betragen. 

 

 

 

 

 


